
Kontakt

Telefon:  03 54 71/8 51 - 0
Telefax:  03 54 71/8 51 - 55 
oder  03 54 71/8 51 - 17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
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Amtliche Bekanntmachungen

Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen
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Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Märkische Heide  
für das Haushaltsjahr 2016

Auf	Grund	des	§	67	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Bran-
denburg	 wird	 nach	 Beschluss	 der	 Gemeindevertretung	 vom	
08.02.2016,	Nr.	2016-003	folgende	Haushaltssatzung	erlassen:

§ 1

Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2016	wird
1.	 	im	Ergebnishaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag	der
	 ordentlichen	Erträge	auf		 6.049.900,00	€
	 ordentlichen	Aufwendungen	auf		 6.292.300,00	€

	 außerordentlichen	Erträge	auf		 71.100,00	€
	 außerordentlichen	Aufwendungen	auf		 71.100,00	€

2.		 im	Finanzhaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag	der
	 Einzahlungen	auf		 5.979.900,00	€
	 Auszahlungen	auf		 7.266.600,00	€

festgesetzt.

Von	den	Einzahlungen	und	Auszahlungen	des	Finanzhaushaltes	
entfallen	auf:

		 Einzahlungen	aus	laufender
	 Verwaltungstätigkeit		 5.412.700,00	€
	 Auszahlungen	aus	laufender
	 Verwaltungstätigkeit		 5.501.600,00	€

		 Einzahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit		 567.200,00	€
	 Auszahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit		 1.534.700,00	€

	 Einzahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit		 0,00	€
	 Auszahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit		 230.300,00	€

	 Einzahlungen	aus	der	Auflösung	von
	 Liquiditätsreserven		 0,00	€
		 Auszahlungen	an	Liquiditätsreserven		 0,00	€

§ 2

Neue	Kredite	für	Investitionen	und	lnvestitionsfördermaßnahmen	
werden	nicht	veranschlagt.



-	2	-Groß	Leuthen Nr.	3/2016

§ 3

Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	zur	Leis-
tung	von	Investitionsauszahlungen	und	Auszahlungen	für	Inves-
titionsförderungsmaßnahmen	in	künftigen	Haushaltsjahren	wird	
auf	0	€	festgesetzt.

§ 4

Die	Hebesätze	für	die	Realsteuern	sind	durch	die	2.	Änderungs-
satzung	 über	 die	 Festsetzung	 der	 Steuersätze	 für	 die	 Grund-	
und	 Gewerbesteuern	 in	 der	 Gemeinde	 Märkische	 Heide	 vom	
29.11.2011	wie	folgt	festgesetzt:

1.		 Grundsteuer
		 a)		 für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen
	 	 Betriebe	(Grundsteuer	A)		 264	v.	H.

	 b)		für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)		 374	v.	H.

2.		 Gewerbesteuer		 300	v.	H.

§ 5

1.		 Die	 Wertgrenze,	 ab	 der	 außerordentliche	 Erträge	 und	 Auf-
wendungen	als	 für	die	Gemeinde	von	wesentlicher	Bedeu-
tung	angesehen	werden,	wird	auf	1.000,00 € festgesetzt.

2.	 Die	Wertgrenze	für	die	insgesamt	erforderlichen	Auszahlun-
gen,	ab	der	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaßnah-
men	 im	 Finanzhaushalt	 einzeln	 darzustellen	 sind,	 wird	 auf	
10.000,00 €	festgesetzt.

3.		 Die	Wertgrenze,	ab	der	überplanmäßige	und	außerplanmä-
ßige	Aufwendungen	und	Auszahlungen	der	vorherigen	Zustim-
mung	der	Gemeindevertretung	bedürfen,	wird	auf	20.000,00 €	
festgesetzt.

4.		 Die	Wertgrenzen,	ab	der	eine	Nachtragssatzung	zu	erlassen	
ist,	werden	bei:

		 a)		 der	Erhöhung	des	gemäß	Haushaltsplan	zu	erwartenden	
Fehlbetrages	um	315.000,00 €	und

		 b)		 bisher	nicht	veranschlagten	oder	zusätzlichen	Einzelauf-
wendungen	oder	Einzelauszahlungen	auf	150.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

(1)	Der	Haushalt	gliedert	sich	in	40	Teilhaushalte.	Ein	Teilhaushalt	
entspricht	einem	Produkt.

(2)	Soweit	 in	dieser	Satzung	nichts	anderes	bestimmt	 ist,	sind	
die	 Aufwendungen	 eines	 Produktes	 gegenseitig	 deckungsfä-
hig.	 Mehrerträge	 in	 den	 einzelnen	 Produkten	 berechtigen	 zu	
Mehraufwendungen	 in	 diesen	 Produkten.	 Das	 Gleiche	 gilt	 für	
Mehreinzahlungen	zugunsten	der	Auszahlungsermächtigungen.

(3)	Für	Mehraufwendungen	innerhalb	eines	Produktes,	die	durch	
Minderaufwendungen	oder	Mehrerträge	im	gleichen	Produkt	ge-
deckt	werden,	müssen	keine	über-	oder	außerplanmäßigen	Auf-
wendungen	beantragt	werden.

(4)	Die	Absätze	2	bis	3	gelten	auch	für	Auszahlungen	bei	der	In-
vestitionstätigkeit,	wenn	sie	sachlich	zusammenhängen.

Gemäß § 67 Abs. 5 der BbgKVerf hat jeder Bürger das Recht 
auf Einsichtnahme in die Haushaltssatzung 2016 einschließ-
lich ihrer Anlagen. Sie liegen zur Einsichtnahme im Verwal-
tungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, Schloss-
straße 13a im OT Groß Leuthen während der öffentlichen 
Sprechzeiten aus.

Märkische	Heide,	09.02.2016

Annett Lehmann 
Bürgermeisterin

Das Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide
erscheint	nach	Bedarf

Es	ist	im	Verwaltungsgebäude	der	Gemeinde	Märkische	Heide,	15913	Märkische	Heide,	OT	Groß	Leuthen,	Schlossstr.	13a,	im	Hauptamt	erhältlich.
Es	kann	auch	gegen	Erstattung	der	Porto-	und	Versandkosten	einzeln	oder	im	Abonnement	unter	eben	genannter	Anschrift	bezogen	werden.
-	 Herausgeber:	Gemeinde	Märkische	Heide,	15913	Märkische	Heide,	
	 OT	Groß	Leuthen,	Schlossstr.	13a
-		Verlag	und	Druck:	Verlag	+	Druck	LINUS	WITTICH	KG,	04916	Herzberg,	
	 An	den	Steinenden	10,	Telefon:	(0	35	35)	4	89-0
	 Für	Textveröffentlichungen	gelten	unsere	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen.
-	 Verantwortlich	für	den	amtlichen	und	nichtamtlichen	Teil:
	 die	Bürgermeisterin	der	Gemeinde	Märkische	Heide:	Frau	Annett	Lehmann
-	 Verantwortlich	für	den	Anzeigenteil/Beilagen:
	 Verlag	+	Druck	LINUS	WITTICH	KG,	
	 vertreten	durch	den	Geschäftsführer	ppa.	Andreas	Barschtipan
	 www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb	des	Gebietes	der	Gemeinde	Märkische	Heide,	umfasst	die	Gemarkungen	Alt-Schadow,	Biebersdorf,	Dollgen,	Dürrenhofe,	Glietz,	Gröditsch,	Groß	Leine,	Groß	Leuthen,	Hohen-
brück-Neu	Schadow,	Klein	Leine,	Krugau,	Kuschkow,	Leibchel,	Plattkow,	Pretschen,	Schuhlen-Wiese	und	Wittmannsdorf-Bückchen,	kann	das	Amtsblatt	zum	Abopreis	von	30,00	EUR		
(inklusive	MwSt.	und	Versand)		oder	per	PDF	zu	einem	Preis	von	1,50	EUR	pro	Ausgabe	über	den	Verlag	bezogen	werden.	Für	Anzeigenveröffentlichungen	und	Fremdbeilagen	gelten	
unsere	allgemeinen	Geschäftsbedingungen	und	unsere	zz.	gültige	Anzeigenpreisliste.	Für	nicht	gelieferte	Zeitungen	infolge	höherer	Gewalt	oder	anderer	Ereignisse	kann	nur	der	Ersatz	
des	Betrages	für	ein	Einzelexemplar	gefordert	werden.	Weitergehende	Ansprüche,	insbesondere	auf	Schadenersatz,	sind	ausdrücklich	ausgeschlossen.IM
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